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RA Dr. Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt in Mannheim, Schriftleiter der Zeit-
schrift „IBR Immobilien- & Baurecht“ und des Inter-
net-Dienstes „IBR-ONLINE“. Zuvor hat er als Syndi-
kusanwalt in den Rechtsabteilungen eines großen 
deutschen Bauunternehmens und eines weltweit tä-
tigen Technologiekonzerns gearbeitet und Hoch-, 

Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenordnungen 
vor allem in der Vertragsgestaltung und baubegleitend beraten. 
Herr Dr. Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen, u. a. in 
den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht, und 
bearbeitet die §§ 640, 644 und 646 im Kommentar zum neuen Bau-
vertragsrecht von Leinemann/Kues (Hrsg.).

Dr.-Ing. Michael Mechnig
ist geschäftsführender Gesellschafter der fairCM² 
GmbH in Düsseldorf. Neben seiner Erfahrung als bau-
betrieblicher Sachverständiger verfügt er über lang-
jährige Praxiserfahrung aus Großunternehmen der 
Bauindustrie bezüglich Bauleitung und Nachtragsma-
nagement. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt ei-

nerseits in der Aufstellung und Prüfung von Bauinhalts- und Bauzeit-
nachträgen für Schlüsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte (u. a. 
Elbphilharmonie, Sony Center, Flughafen BER). Andererseits berät er 
Auftragnehmer und Auftraggeber in allen baubetrieblichen Frage-
stellungen der Projektabwicklung. Dr. Michael Mechnig ist langjähri-
ges Mitglied im Arbeitskreis Baubetrieb und Baurecht der Deutschen 
Gesellschaft für Baurecht e. V. und Lehrbeauftragter an der TU Dort-
mund für das Fach „Strategisches Vertragsmanagement“. Zudem ist 
Herr Dr. Mechnig Autor zahlreicher Fachbeiträge mit den Schwer-
punkten Bauinhalts- und Bauzeitnachträge sowie Referent zu ver-
schiedenen baubetrieblichen/baurechtlichen Themen.

Teilnehmerkreis 

Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, Archi-
tekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauträger, technische Mitar-
beiter von Bauverwaltungen.

Ziel 

In dem Workshop werden die rechtlichen und baubetrieblichen 
Grundlagen für den ordnungsgemäßen Aufbau von Nachträgen we-
gen Bauablaufstörungen aufgrund von Mengenmehrungen, geän-
derten und zusätzlichen Leistungen sowie Behinderungen des Bau-
ablaufs vermittelt. 

Auftragnehmer sollen Nachtragsansprüche erkennen, sachgerecht 
dokumentieren und den Bauzeitverlängerungsanspruch nachvoll-
ziehbar aufbereiten können. Denn erst auf dieser Grundlage können 
prüfbare, den Anforderungen von § 2 und § 6 VOB/B sowie § 642 
BGB entsprechende Nachtragsforderungen der Höhe nach berech-
net werden. Um das zu erreichen, werden in diesem Workshop nicht 
nur theoretische Grundlagen der aktuellen Rechtsprechung darge-
stellt, sondern auch anhand praktischer Fallbeispiele konkrete Nach-
tragsforderungen (von den Teilnehmern) aufbereitet, indem die 
zugehörigen Nachweise sowie die darauf aufbauenden Nachtrags-
berechnungen in gemeinsamen Gruppenarbeiten erarbeitet werden.

Diese im Rahmen des Workshops aktive Nachtragserstellung ver-
setzt zugleich die Auftraggeber (und ihre Vertreter) in die Lage, mit 
auftragnehmerseitig erstellten Bauzeitnachträgen sicher umzuge-
hen und die Berechtigung von Nachtragsforderungen wegen Bauab-
laufstörungen dem Grunde und der Höhe nach zu prüfen.

Themen

1. Rechtliche und baubetriebliche Grundlagen

2. Anforderungen an die Dokumentation von Bauablaufstörungen

3. Grundlagen zur Aufbereitung der sog. bauablaufbezogenen    
 Darstellung

4. Ermittlung von Bauzeitverlängerungsansprüchen dem Grunde   
 und der Höhe nach anhand von Fallbeispielen (Gruppenarbeit)

 – Bauzeitverlängerungen aufgrund von Mengenänderungen,
    § 2 Abs. 3 VOB/B
 – Bauzeitverlängerungen infolge geänderter/zusätzlicher    
    Leistungen, § 2 Abs. 5, 6 VOB/B
 – Bauablaufstörungen aus verspäteten, auftraggeberseitigen   
    Mitwirkungen, § 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB
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            Dr.-Ing. Michael Mechnig, Düsseldorf

Datum: Donnerstag, 27.06.2019, 09:30 – 17:00 Uhr, und Freitag, 28.06.2019, 09:00 – 15:15 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim                                    Preis: 649,– Euro zzgl. 19% MwSt.

2-Tages-Seminar: WORKSHOP:
Die Berechnung der Nachtragshöhe bei 
Ansprüchen aus gestörten Bauabläufen



IBR-SEMINARE 1. Halbjahr 2019

Anmeldung: Fax: 0621 - 2 83 83,  
E-Mail: sandra.koden@ibr-seminare.de  

Kontakt bei Fragen:  
Sandra Koden Tel.: 0621 - 120 32-18
Romy Grüßer Tel.: 0621 - 120 32-19

Alexandra Cichuttek Tel.: 0621 - 120 32 35

Nur, falls zutreffend: Benötigen Sie Fortbildungspunkte? ja nein

10% Frühbucherrabatt
bei Buchung bis zum 15.11.2018

Tragen Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer ein.

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, 
Tagungs- und Pausengetränke. 

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 11 Zeitstunden (12 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- 
und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben). Unsere fachbezogenen Veranstaltungen sind in der Regel für die 
Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet. Die abschließende Entscheidung über die Anerkennung bleibt jedoch der für den Teilnehmer zuständigen 
Anwaltskammer vorbehalten. 
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Bleiben Sie auf dem 

Laufenden mit unserem 
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